
VORBEREITUNGSPHASE FÜR  
KLIMASCHUTZVERTRÄGE STARTET

Mit sog. Klimaschutzverträgen läutet die Ampel-Koalition die Transformation des  

Industriestandorts Deutschland in der Breite ein. Finanzmittel sollen dorthin fließen, 

wo sie für die Transformation der Industrie hin zu mehr Klimaschutz gebraucht  

werden: am 06.06.2023 startete das vorbereitende Verfahren für das Förderpro-

gramm für Klimaschutzverträge des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-

schutz (BMWK).
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2. AUSGABE 2023

Nachhaltigkeit im Mittelstand 

RAHMENWERKE IN DER  
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG

Jahrzehntelang basierte die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen auf Freiwillig-

keit. Unternehmen haben die Mehrwerte der Nachhaltigkeitsberichterstattung für sich ge-

nutzt und dadurch ihre Marktposition verbessert sowie ihr Ansehen bei Geschäftspartnern 

und Mitarbeitern erhöht. Zur Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten (oft auch CR-, CSR-, 

Personal-, Sozial-, Umweltberichte) wurden häufig nationale oder internationale Rahmenwer-

ke genutzt. Etablierte Rahmenwerke geben Orientierung bei der Nachhaltigkeitsberichter-

stattung. Sie geben eine bestimmte Struktur und Form und die Inhalte vor und sorgen damit 

für Vergleichbarkeit, Zuverlässigkeit und Verständlichkeit. 
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INTERNATIONAL ANERKANNT: 

DIE GLOBAL REPORTING INITIATIVE 

Die seit 1997 bestehende Global Reporting Initiative 

(GRI) ist aktuell der international anerkannteste Stan-

dard für Nachhaltigkeitsberichte. Die GRI-Standards 

repräsentieren die global beste Praxis für die öffentli-

che Berichterstattung zu verschiedenen ökonomi-

schen, ökologischen und sozialen Auswirkungen. Die 

GRI-Standards sind ein modulares System miteinander 

verbundener Standards. Es bestehen drei Serien von 

Standards, die den Berichterstattungsprozess unter-

stützen. Die GRI-Universalstandards gelten für alle Or-

ganisationen, die GRI-Branchenstandards richten sich 

an bestimmte Branchen und die GRI-Themenstandards 

enthalten Angaben zu einem bestimmten Thema. Die 

Anwendung dieser Standards zur Bestimmung der 

wesentlichen (relevanten) Themen hilft Organisatio-

nen, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.

ENTSPECHENSERKLÄRUNG DES DEUTSCHEN 

NACHHALTIGKEITS KODEX 

In Deutschland berichten derzeit auch viele Unterneh-

men in Form einer Entsprechenserklärung des Deut-

schen Nachhaltigkeits Kodex (DNK). Der DNK wurde 

2010 vom Rat für Nachhaltige Entwicklung mit Vertre-

terinnen und Vertretern der Politik, des Finanzmarkts, 

Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen in einem Dialog-Prozess entwickelt. Er wird mit 

Mitteln des Bundeskanzleramts finanziert. Es existie-

ren aktuell über 950 DNK-Anwenderunternehmen. 

Der DNK greift für einzelne Kennzahlen die Standards 

der GRI auf. 
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NON-FINANCIAL REPORTING DIRECTIVE 

MACHT NICHTFINANZIELLE ERKLÄRUNG FÜR 

BESTIMMTE UNTERNEHMEN ZUR PFLICHT 

Seit 2017 findet die sog. Non-Financial-Reporting Di-

rective (NFRD) in Deutschland Anwendung. Diese EU-

Richtlinie verpflichtet zunächst große kapitalmarktori-

entierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiten-

den und bestimmte andere Unternehmen von 

öffentlichem Interesse, die Lageberichterstattung um 

eine nichtfinanzielle Erklärung zu erweitern. Die nicht-

finanzielle Erklärung muss Informationen über Um-

welt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung 

der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung enthalten. 

VEREINHEITLICHUNG DURCH DIE CORPORATE 

SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE 

Aufgrund mangelnder Einheitlichkeit und fehlender 

Vergleichbarkeit sowie teils fehlender Offenlegung re-

levanter Informationen veröffentlichte die Europäische 

Kommission im Zuge des Green Deals im April 2021 

ihren Vorschlag zur Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD), welche die bisherige NFRD ablöst. 

Die CSRD wurde schließlich am 16.12.2022 offiziell im 

Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist bereits Anfang 

2023 in Kraft getreten. 

Die Richtlinie ist nun innerhalb von 18 Monaten von 

den jeweiligen Gesetzgebern in der EU in nationales 

Recht umzusetzen. U. a. das deutsche Handelsgesetz-

buch (HGB) wird bis Juli 2024 entsprechend überarbei-

tet. 

WORUM GEHT ES?

Durch Klimaschutzverträge zwischen energieintensi-

ven Unternehmen und dem BMWK soll die Transfor-

mation zu klimafreundlichen Produktionsprozessen 

unterstützt werden. Etwaige Preissteigerungen oder 

Preisschwankungen, die durch den Einsatz klima-

freundlicher Technologien anfallen, werden zunächst 

vom Staat getragen. Sobald die transformative Pro-

duktion günstiger als die konventionelle erfolgen 

kann, fließen Mehreinnahmen der geförderten Unter-

nehmen an den Staat zurück. 

Ziel der Klimaschutzverträge ist es, Risiken aus Trans-

formationsprojekten abzusichern, Know-how in der 

Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb von innovati-

ven Anlagen zu generieren und damit zusätzliches 

Potenzial für den Wirtschaftsstandort Deutschland  

zu heben.

Hinweis: Kernelemente des Förderprogramms sind  

in dem Entwurf einer Förderrichtlinie Klimaschutzver-

träge (FRL KSV) vom 06.06.2023 festgehalten. Deren 

Anwendung steht derzeit noch unter dem Vorbehalt 

von beihilferechtlichen und zuwendungsrechtlichen 

Prüfungen sowie den Haushaltsverhandlungen. Inter-

essierte Unternehmen können sich bereits seit dem 

06.06.2023 für die Teilnahme am vorbereitenden  

Verfahren bewerben. 

WER KANN TEILNEHMEN?

Das Förderprogramm richtet sich an Unternehmen  

aus energieintensiven Industriebranchen, wie z. B. in 

der Stahl-, Zement-, Papier- oder Glasindustrie. Auch 

Unternehmen mit kleineren Produktionsanlagen (Min-

destausstoß 10 Kilotonnen CO2) sind grundsätzlich  

antragsberechtigt. Möglich ist dabei auch, dass sich 

mehrere kleinere Anlagen gemeinsam als Konsortium 

für die Teilnahme an dem Programm bewerben. Vor-

aussetzung der Teilnahme ist zudem, dass der Strom, 

den das Unternehmen zur Industrieproduktion nutzt, 

zu 100 % aus Erneuerbaren Energien erzeugt wurde.

Teilnehmende Unternehmen stellen im Rahmen eines 

Auktionsverfahrens dar, welche finanziellen Mittel sie 

benötigen, um mit angepassten Produktionsprozessen 

eine Tonne CO2 zu vermeiden. Diejenigen Unterneh-

men, die hierbei mit dem geringstmöglichen finanziel-

len Aufwand das größte Emissionseinsparpotential 

erzielen können, erhalten den Zuschlag. Sonst übliche 

Dokumentations- und Nachprüfpflichten entfallen 

dann im Gegenzug. Allerdings machen die Auktionie-

rung, die Absicherung von nicht-kalkulierbaren Preis-

risiken sowie die automatische Anpassung der För- 

derung inklusive Rückzahlung komplexe Berechnungs-

formeln erforderlich. Regelmäßig wird dazu Fachex-

pertise für Finanzierung größerer Investitionsvorhaben 

hinzuzuziehen sein.



WIE ERFOLGT DIE FÖRDERUNG?

Den geförderten Unternehmen wird eine variable För-

derung gezahlt, deren Höhe sich nach den jeweiligen 

Mehrkosten der klimafreundlichen Anlage im Ver-

gleich zur konventionellen Anlage bemisst. 

Wenn die klimafreundliche Produktion günstiger wird 

als die konventionelle, soll sich die Zahlung umkehren: 

Die geförderten Unternehmen zahlen sodann Mehr-

einnahmen an den Staat. Wenn das grüne Produkt 

preissetzend geworden ist, kann der Klimaschutzver-

trag aufgehoben werden.

ÜBER WELCHEN ZEITRAUM ERFOLGT  

DIE FÖRDERUNG?

Vorgesehen ist eine Förderung im Rahmen eines  

Klimaschutzvertrags über einen Zeitraum von bis zu  

15 Jahren. Erfolgt nach der Förderung eine Rück-

zahlung von Mehreinnahmen an den Staat, weil das 

klimafreundliche Produkt günstiger hergestellt werden 

kann als das konventionelle, kann der Klimaschutzver-

trag aufgehoben werden, wenn das grüne Produkt 

preissetzend geworden ist.

IN WELCHEM UMFANG ERFOLGT  

DIE FÖRDERUNG?

Für das Programm sollen Mittel in zweistelliger Milliar-

denhöhe bereitgestellt werden. Die Bewilligung im 

Rahmen der Haushaltsverhandlungen steht allerdings 

noch aus.

WIE ERFOLGT DIE TEILNAHME?

Seit 06.06.2023 läuft ein zweimonatiges vorbereit-

endes Verfahren. Interessierte Unternehmen können 

Informationen zu ihren geplanten transformativen 

Vorhaben beim BMWK einreichen. Auf Grundlage die-

ser Informationen wird dann im Anschluss ein Gebots-

verfahren für die Vergabe der ersten Klimaschutz- 

verträge durchgeführt. Unternehmen, die in dieser 

ersten Runde des Gebotsverfahrens ein Gebot abge-

ben möchten, müssen am vorbereitenden Verfahren 

teilnehmen.

FAZIT

Für energieintensive Unternehmen, die an grünen 

transformativen Projekten arbeiten, könnte eine Teil-

nahme an dem Förderprogramm durchaus attraktiv 

sein, um etwaig einhergehende Finanzierungsrisiken 

abzusichern.

Die CSRD sieht sowohl eine deutliche Ausweitung des 

Kreises der berichtspflichtigen Unternehmen als auch 

eine grundlegende Überarbeitung der zu berichten-

den Inhalte in Form verpflichtender Standards (den 

„European Sustainability Reporting Standards“- ESRS) 

vor. 

CSRD FÜR GROSSE UNTERNEHMEN 

AB 2025 PFLICHT 

Für das Geschäftsjahr 2025 haben alle großen Unter-

nehmen umfangreiche Nachhaltigkeitsinformationen 

offenzulegen. In Deutschland werden mindestens Ka-

pitalgesellschafte und diesen über § 264a HGB gleich-

gestellten Personenhandelsgesellschaften berichts-

pflichtig, die als große Gesellschaften gelten. Große 

Gesellschaften sind solche, die mindestens zwei der 

drei folgenden Merkmale überschreiten:

› 20 Mio. Euro Bilanzsumme,

› 40 Mio. Euro Umsatzerlöse,

› im Jahresdurchschnitt mindestens 250 Arbeitneh-

mer.

KMU SPÄTESTENS AB 2028 BETROFFEN 

Im darauffolgenden Geschäftsjahr, beginnend ab dem 

01.01.2026, wird der Kreis der betroffenen Unterneh-

men auch auf kapitalmarktorientierte KMU erweitert. 

Allerdings wurde eine zweijährige Übergangsphase 

eingeräumt, so dass eine erstmalige Anwendung für 

KMU spätestens im Geschäftsjahr 2028 verpflichtend 

sein wird.
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Hinweis: Auch diejenigen Unternehmen, die sich 

bisher noch nicht mit einer Form der Nachhaltig-

keitsberichterstattung befasst haben, sollten sich 

schon jetzt mit der Thematik vertraut machen. 

Auch wenn es bis zur erstmaligen Anwendung 

noch eine gewisse Zeit dauert, sollten die zu tref-

fenden Vorbereitungen nicht unterschätzt werden.
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